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Meinen Eltern





„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“
Friedrich Schiller (1759–1805)

„Wer nichts verändern will, wird auch das verlie-
ren, was er bewahren möchte.“

Gustav Heinemann (1899–1976)





Vorwort

Die Arbeitsweise von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten wird aller 
Voraussicht nach schon in – relativ betrachtet – wenigen Jahren in essentiel
len Punkten nicht mehr derjenigen gleichen, die sie heute ist. Nach einer 
aktuellen Studie mit 928 befragten Berufsträgern gehen knapp 70 % der 
Teilnehmenden davon aus, dass der Einsatz digitaler Technologien ihre 
Kanzlei „sehr stark“ oder zumindest „stark“ beeinflussen wird, wobei kein 
anderer Faktor höhere Werte erzielt hat.1 Auch dem Rechtsmarkt im Gesam
ten stehen gravierende Umwälzungen bevor. Diesen Entwicklungen steht vor 
allem das bisweilen von den Berufsträgern selbst als (zu) eng empfundene 
Korsett des anwaltlichen Berufsrechts gegenüber, welches aus Gründen der 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter gelockert werden müsse. 
Nicht erst die aktuellen Diskussionen um neue Geschäftsmodelle im Bereich 
 „Legal Tech(nology)“ zeigen, dass das Berufsrecht einem über die Jahre 
hinweg betrachtet enormen Wandlungsprozess unterliegt, dies sowohl mit 
Blick auf die normativen Grundlagen als auch deren Interpretation durch 
Rechtsprechung und Literatur. Die besondere Herausforderung der vorliegen
den Arbeit lag darin, ganz bewusst aus einem breit gewählten Ansatzpunkt 
heraus, konkret der Beleuchtung der Anwaltstätigkeit auf drei Ebenen – 
(i) Kanzleimarketing und externe Kommunikation, (ii) innerbetriebliche Ar
beitsabläufe und interne Kommunikation sowie schwerpunktmäßig (iii) der 
Beratungsleistung als solcher – ein gerade auch auf grundlegende, rechtstheo
retische Überlegungen gestütztes Anforderungsprofil für die Anwaltschaft in 
der gegenwärtigen Informationstechnologiegesellschaft herzuleiten. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Februar 2019 fertiggestellt und von der 
Juristischen Fakultät der Universität Passau im April 2019 als Dissertation 
angenommen. Grundlage der Veröffentlichung ist im Wesentlichen der Lite
ratur, Rechtsprechungs und Gesetzesstand von Mai 2019. 

Meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Dirk Heckmann, gebührt für die 
langjährige Unterstützung und Förderung im Rahmen meiner Tätigkeit an 
seinem Lehrstuhl ganz besonderer Dank. Er hat zudem durch zahlreiche 
wertvolle Anregungen, Ermutigungen und Ratschläge maßgeblich zum Ge
lingen der Arbeit beitragen. Bei Herrn Professor Dr. Peter Bräutigam möchte 

1 AdvoAssist / FORIS, Rechtsmarkt-Studie 2019, abrufbar unter: www.advo-assist.
de / rechtsmarktforschung /  (zuletzt abgerufen am 23.05.2019).
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ich mich für die so zügige Erstellung des Zweitgutachtens ebenfalls herzlich 
bedanken. Die Begeisterung, mit der beide das Internetrecht in allen seinen 
Facetten seit Jahrzehnten lehren und leben, ist bewundernswert und inspirie
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Ein besonderer Dank gilt zudem auch der Universität Passau für die 
 großzügige Unterstützung durch ein Promotionsabschlussstipendium, einen 
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tend für meine Kolleginnen und Kollegen von der Heussen Rechtsanwaltsge
sellschaft mbH in München, die sowohl fachlich als auch persönlich eine 
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methodische Hinweise von unschätzbarem Wert.

Großartige Unterstützung habe ich außerdem durch meinen besten Freund 
Gabriel Rackl erfahren, der zudem dankenswerterweise die Mühen der kriti
schen Durchsicht auf sich genommen hat. Bedanken möchte ich mich außer
dem bei meinen langjährigen Freundinnen und Freunden Constantin Beier, 
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1. Teil

Einleitung und Problemaufriss

„Das Juristen in der Gegenwart wohl am intensivsten beschäftigende Zukunftsthe
ma ist der Einfluss der fortschreitenden Digitalisierung aller Lebensbereiche auf 
das Schicksal künftigen juristischen Arbeitens.“1

Die Tätigkeit der Rechtsanwältin und des Rechtsanwalts2 bewegt sich 
nicht losgelöst von personellen wie gesellschaftlichen, äußeren Einflüssen. 
Vielmehr steht sie in direkter Relation zur gesamtgesellschaftlichen Ent
wicklung, zu dem Horizont der Mandanten sowie zu den Bereichen Rechts
durchsetzung und Verwaltung, was die nachfolgende Grafik in vereinfachter 
Darstellung verdeutlichen soll. Zugleich bilden die modernisierungsgepräg
ten, (prozess)rechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit EJustice und 
 EGovernment in Kombination mit dem anwaltlichen Berufsrecht gewisser
maßen das normative „Handwerkszeug“ des Rechtsanwalts. Die genannten 
Faktoren, darunter insbesondere die Erwartungshaltung der Mandanten vor 
dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher Erwägungen sowie auch ein ge
wisser normativer Zwang, treiben und beeinflussen die anwaltliche Tätig
keit. Konkret wirken sie sich als Innovationstreiber – zumindest indirekt – 
auf Ausmaß und Schnelligkeit der Digitalisierung in der Rechtsdienstleis

1 Kilian, AnwBl 2018, 160.
2 Im Rahmen der nachfolgenden Bearbeitung wird ausschließlich das generische 

Maskulinum verwendet, womit stets sämtliche Geschlechter angesprochen werden.

Abbildung 1: Vereinfachte Umfeldbetrachtung zur Annäherung an notwendige 
Anpassungsvorgänge in der Rechtsberatungsbranche

Vorgänge beim Rechtsanwalt

Vorgänge in Justiz 
und Verwaltung

Vorgänge beim 
Mandanten
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tungsbranche aus.3 Hieraus folgt, dass eine Betrachtung des Umfelds ebenso 
erforderlich ist wie die Festlegung von Ziel und Begrenzung der Untersu
chung.

1. Kapitel

Digitale Transformation und vernetzte Gesellschaft

Von der digitalen Transformation sind alle betroffen – Privatpersonen, 
Wirtschaft, Staat und Kirche. Sie führt zu einer grundlegenden Veränderung 
der gesellschaftlichen Ordnung in sämtlichen Lebens- und Arbeitsbereichen. 
Dies hat der Rat der Europäischen Union schon Ende 1996 zutreffend pro
phezeit.4 Smartphones und Computer sind beispielsweise aus dem Alltag und 
Berufsleben nicht mehr wegzudenken.

A. Schnelle Innovationsadoption als Charakteristikum

Vier Merkmale sind für digitale Transformationsprozesse charakteristisch: 
Unausweichlichkeit, Unumkehrbarkeit, Unsicherheit in der Ausführung und 
ungeheure Schnelligkeit.5 So betrug einer Studie von Rita McGrath zufolge 
die Zeitspanne, binnen derer 10 % der USamerikanischen Bevölkerung die 
Elektrizität nach deren Erfindung genutzt hat, 30 Jahre.6 Während es für 
dieselbe Nutzungsrate bei der analogen Telefonie immerhin noch 25 Jahre 
bedurfte, nutzte nach nur fünf Jahren bereits jeder zehnte USAmerikaner 
das Smartphone.7 

Die hohe Branchendynamik und Entwicklungsgeschwindigkeit von digita
len Technologien erfordern im Unternehmensbereich hohe Investitionsraten, 
vor allem in den Themenfeldern prädiktive Analytik, maschinelles Lernen 
und Vernetzung.8 Anwendungsbeispiele in einer durch das Internet of Things 

3 Vgl. Caba / Gansel, in: Breidenbach / Glatz, Rechtshandbuch Legal Tech, Teil 1.2 
Rn. 5; M. Hartung, in: Hartung / Bues / Halbleib, Legal Tech – Die Digitalisierung des 
Rechtsmarkts, Rn. 10 (34).

4 Pieper, in: Taeger, Tagungsband DSRI Herbstakademie 2017, S. 555 unter Ver
weis auf die Entschließung des Rates v. 21.11.1996 über die neuen politischen Prio
ritäten im Hinblick auf die Informationsgesellschaft, ABl. EG v. 12.12.1996, 96 / C 
376 / 01, S. 1.

5 Krcmar, in: Oswald / Krcmar, Digitale Transformation, S. 5 (5 m. w. N.).
6 McGrath, Harvard Business Review 2013, https: /  / hbr.org / 2013 / 11 / the-pace-of-

technologyadoptionisspeedingup (zuletzt abgerufen am 15.01.2019).
7 McGrath, Harvard Business Review 2013, https: /  / hbr.org / 2013 / 11 / the-pace-of-

technologyadoptionisspeedingup (zuletzt abgerufen am 15.01.2019).
8 Krcmar, in: Oswald / Krcmar, Digitale Transformation, S. 5 (9).
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(IoT) ermöglichten, vernetzten Gesellschaft gibt es zuhauf.9 Smarte Geräte 
halten gleichermaßen zunehmend Einzug in Unternehmen und Privathaus
halte – schon 2011 wurde für das Jahr 2020 eine Anzahl von 50 Milliarden 
vernetzten Geräten weltweit prognostiziert.10 Das automatisierte und ver
netzte Fahren bildet die Zukunft der Mobilität. Auch in vielen weiteren Be
reichen geht die Entwicklung unter dem Stichwort „Künstliche Intelligenz 
(KI)“ in Richtung vernetzter und zunehmend autonom agierender, intelligen
ter Systeme.11 Die hieraus – etwa mittels Sensoren – gewonnenen, enormen 
Datenmengen lassen sich mithilfe komplexer Big Data-Analysen in verschie
dene Richtungen hin auswerten. 

Die vernetzte Gesellschaft ermöglicht und begünstigt ihrerseits die Sharing 
Economy, in der bestimmte Dienstleistungen und Güter nur noch nach indi
viduellem Bedarf beansprucht werden, darunter beispielsweise Wohnungen, 
Büros, Fahrzeuge, Haushaltsgegenstände und Gartengeräte sowie Gegen
stände für den Freizeitbedarf wie z. B. Sportausrüstungen, Musikinstrumente 
und Filmzubehör. Nicht in Gebrauch befindliches Eigentum benötigt Raum 
und verursacht mitunter hohe Anschaffungs und Unterhaltskosten. Ebenso 
schränkt es die Mobilität ein, während sich die „rentaxy“Bewegung auf
grund der damit verbundenen Ressourcenschonung auch auf Umweltaspekte 
positiv auswirkt. 

B. Society 4.0 und Informationstechnologiegesellschaft

Um die beschriebenen Veränderungen in der Gesellschaft zusammenzufas
sen, hat die Literatur bereits die Schlagwörter „Society 4.0“12 sowie „Infor
mationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts“13 bzw. „Informationstechnologie
gesellschaft“14 hervorgebracht. 

9 Hierzu Oswald / Setzke / Riasanow / Krcmar, in: Oswald / Krcmar, Digitale Trans
formation, S. 12 (22 f. m. w. N.).

10 Cisco IBSG / Evans, Das Internet der Dinge, S. 3, abrufbar unter: www.cisco.
com / c / dam / global / de_de / assets / executives / pdf / Internet_of_Things_IoT_IBSG_04 
11FINAL.pdf (zuletzt abgerufen am 15.01.2019).

11 Pieper, in: Taeger, Tagungsband DSRI Herbstakademie 2017, S. 555 (556).
12 Haupt, The Evolutionary Journey to Society 4.0 v. 21.01.2018, abrufbar unter: 

https: /  / medium.com / society4 / evolution-of-societies-93a5f0f9b31 (zuletzt abgerufen 
am 15.01.2019); Mazali, AI & SOCIETY 2018, 405, passim.

13 So Heckmann / Knabe, in: Dalibor et al., Perspektiven des Öffentlichen Rechts, 
S. 321 (324); ähnlich Kahl, Die Verwaltung 42 (2009), 463 (495) („Informations- und 
Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts“). Daneben ist vielfach die schlichte Be
zeichnung „Informationsgesellschaft“ in Gebrauch, statt vieler Paschke, Digitale Ge
richtsöffentlichkeit, S. 148.

14 So Lederer, Open Data, S. 164 ff., passim; dies., in: Metzger / Wimmers, DGRI 
Jahrbuch 2014, Rn. 582 (595 ff.); zuvor bereits Flechsig, GRUR 2006, 888 (890). 


